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Interkommunale Zusammenarbeit der Städte
Borken und Coesfeld sowie der Emergy
Führungs- und Servicegesellschaft GmbH bei
der Gestaltung der kommunalen
Wärmewende
Borken, Coesfeld

Stichworte:

Energie Wärme

Hauptverantwortlich:
Borken

Sonstige Beteiligte:

Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH
Greenventory GmbH
NRW.Energy4Climate

Kurzprofil:

Stadt Borken
Regierungsbezirk Münster
Einwohner: 43.035 (IT.NRW, 31.12.2024)
Fläche: 153,24 km²

Anlass:

Langjährige Energiekooperation

Ziel:

Ziel des Projekts ist es, durch eine frühzeitige und dauerhafte interkommunale Zusammenarbeit
der Städte Borken und Coesfeld die kommunale Wärmewende effizient, wirksam und synergetisch
umzusetzen und damit einen messbaren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.
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Im Jahr 2023 beschlossen die Städte Borken und Coesfeld einstimmig, bei der Gestaltung der
kommunalen Wärmewende interkommunal zusammenzuarbeiten und die Emergy als gemeinsame
Tochtergesellschaft einzubinden.
Als erster formaler Schritt wurde eine öffentlich?rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen
Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung geschlossen.
Die kommunale Wärmeplanung wurde ab dem 01. Januar 2024 freiwillig und vor einer
landesrechtlichen Verpflichtung mit externer Unterstützung durch die Greenventory GmbH erstellt.
Der gesamte Prozess wurde durch die Landesagentur NRW.Energy4Climate als Pilotprojekt
begleitet und diente als Vorbild für andere Kommunen in Nordrhein?Westfalen.
Ende 2024 wurde die kommunale Wärmeplanung abgeschlossen und im ersten Quartal 2025 von
beiden Stadträten einstimmig beschlossen.
Auch nach Abschluss der Planung arbeiten die Städte weiterhin eng zusammen, unter anderem
durch regelmäßige Abstimmungen zum Umsetzungsstand sowie durch gemeinsame
Machbarkeitsstudien, etwa zur tiefengeothermischen Wärmeversorgung.

Finanzierung:

Die Finanzierung erfolgte gemeinschaftlich durch die beteiligten Städte, unter Nutzung
interkommunaler Kostenteilung sowie durch die Beauftragung externer fachlicher Leistungen im
Rahmen der kommunalen Wärmeplanung.

Rechtsform:

öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Zusammenarbeit seit:

2023

Kontakt:

Stadtverwaltung Borken
Im Piepershagen 17
46325 Borken

Links:

https://interkommunales.nrw/wp-content/uploads/2026/04/2025-12-09-Anschreiben-HVB.pdf
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